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1. Situation und Aufgabenstellung

Die WBG Aischgrund eG plant die Errichtung einer Wohnbebauung zwischen dem

Wachenrother Weg und der Rothenburger Straßen in Höchstadt a. d. Aisch. Derzeit

ist das Planungsgebiet im Geltungsbereich des Bebauungsplanes "Wachenrother

Weg 1998" als Mischgebiet ausgewiesen. Da mit der vorgesehenen Bebauung nicht

die ausgewiesene Nutzung als Mischgebiet realisiert werden kann, soll für die

geplante Wohnbebauung eine Bebauungsplanänderung angestrebt werden, wobei

für das Planungsgebiet die Ausweisung eines allgemeinen Wohngebiets geplant ist.

Im Rahmen des Bauleitplanverfahrens sind auch die Belange des Umweltschutzes

zu prüfen. In diesem Zusammenhang ist der einwirkende Gewerbe- und

Verkehrslärm zu ermitteln und entsprechend den einschlägigen Normen und

Richtlinien zu beurteilen.

Hinsichtlich der Gewerbelärmeinwirkungen sind die südlich der Planfläche

ausgewiesenen gewerblich genutzten Grundstücke zu betrachten. Entsprechend den

vorliegenden Angaben sind für diese Flächen (Einkaufsmarkt) in einem

Bebauungsplan /2.1.2/ flächenbezogene Schallleistungspegel festgesetzt. Zudem

sind die westlich des Planungsgebiets vorhandenen Bushaltestellen und Parkplätze

für die Anton-Wölker-Volksschule zu berücksichtigen.

Hinsichtlich der Verkehrslärmeinwirkungen ist die unmittelbar südlich vorbeiführende

Rothenburger Straße zu betrachten.
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2. Grundlagen

2.1 Unterlagen und Angaben

Folgende Unterlagen wurden den Untersuchungen zu Grunde gelegt.

2.1.1 Wohnbebauung Wachenrother Weg, Freiflächengestaltungsplan - Var. 2,

M = 1:100, Stand 07.06.2021;

2.1.2 Stadt Höchstadt, Bebauungsplan "SB - Warenhaus Rothenburger Straße",

M = 1:1.000, vom 22.07.2002

2.1.3 Geodaten (Geländemodell Gitterweite 1 m und ALKIS Flurkarte) der

Bayerischen Vermessungsverwaltung, Stand 05.02.2021;

2.1.4 E-Mail von Herrn Ettl, Angaben zur Parkplatzfrequentierung, am 01.07.2021

2.1.5 E-Mail von Herrn Ettl, Ergebnisse einer Geschwindigkeitsmessung auf der

Rothenburger Straße und Angaben zu den erfassten Verkehrsmengen,

Messzeitraum vom 29.06.2021 bis zum 07.07.2021, vom 07.07.2021;

2.2 Literatur

Folgende Normen, Richtlinien und weiterführende Literatur wurden für die

Bearbeitung herangezogen.

2.2.1 DIN 18005, Teil 1, Schallschutz im Städtebau, Ausgabe Juli 2002;

2.2.2 Beiblatt 1 zu DIN 18005, Teil 1, Schallschutz im Städtebau, Ausgabe Mai

1987;

2.2.3 RLS-19, Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen, Ausgabe 2019;
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2.2.4 Richtlinien für den Verkehrslärmschutz an Bundesfernstraßen in der Baulast

des Bundes, - VLärmSchR 97 -, Allgemeines Rundschreiben Straßenbau

Nr. 26/1997, Sachgebiet 12.1: Lärmschutz, Verkehrsblatt Heft 12/1997,

geändert mit Schreiben StB 13/7144.2/01/1206434 des Bundesministeriums

für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) vom 25. Juni 2010;

2.2.5 Bayerische Technische Baubestimmungen (BayTB), April 2021.

2.2.6 Sechzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutz-

gesetzes (Verkehrslärmschutzverordnung - 16. BImSchV), Verkehrslärm-

schutzverordnung vom 12. Juni 1990 (BGBl. I S. 1036), Änderung durch

Artikel 1 der Verordnung vom 18. Dezember 2014 (BGBl. I S. 2269);

2.2.7 Sechste AVwV vom 26.08.1998 zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Tech-

nische Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm, GMBl. Nr. 26), zuletzt

geändert am 01.06.2017 (BAnz AT 08.06.2017 B5);

2.2.8 DIN 4109-1, Schallschutz im Hochbau – Teil 1, Mindestanforderungen

Januar 2018;

2.2.9 DIN 4109-2, Schallschutz im Hochbau – Teil 2, Rechnerische Nachweise der

Erfüllung der Anforderungen, Januar 2018;

2.2.10 Parkplatzlärmstudie, Empfehlungen zur Berechnung von Schallemissionen

aus Parkplätzen, Autohöfen und Omnibusbahnhöfen sowie von Parkhäusern

und Tiefgaragen, 6. überarbeitete Auflage, Bayerisches Landesamt für

Umwelt, August 2007.
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3. Bewertungsmaßstäbe und Anforderungen

3.1 Schallschutz im Städtebau

Gemäß § 1 Abs. 6 Baugesetzbuch sind in der Bauleitplanung unter anderem die

Belange des Umweltschutzes zu berücksichtigen. Der Lärmschutz als wichtiger Teil

wird für die Praxis durch die DIN 18005, "Schallschutz im Städtebau" /2.2.1/

konkretisiert.

Danach sind in den verschiedenen schutzbedürftigen Nutzungen (z. B. Bauflächen,

Baugebieten, sonstigen Flächen) folgende Orientierungswerte für den Beurteilungs-

pegel anzustreben:

a) Bei reinen Wohngebieten (WR), Wochenendhausgebieten,

Ferienhausgebieten

tags 50 dB(A)

  nachts 40 bzw. 35 dB(A)

b) Bei allgemeinen Wohngebieten (WA), Kleinsiedlungsgebieten (WS)

und Campingplatzgebieten

  tags 55 dB(A)

  nachts 45 bzw. 40 dB(A)

c) Bei Friedhöfen, Kleingartenanlagen und Parkanlagen

  tags 55 dB(A)

  nachts 55 dB(A)

d) Bei besonderen Wohngebieten (WB)

  tags 60 dB(A)

  nachts 45 bzw. 40 dB(A)
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e) Bei Dorfgebieten (MD) und Mischgebieten (MI)

  tags 60 dB(A)

  nachts 50 bzw. 45 dB(A)

f) Bei Kerngebieten (MK) und Gewerbegebieten (GE)

  tags 65 dB(A)

 nachts 55 bzw. 50 dB(A)

g) Bei sonstigen Sondergebieten, soweit sie schutzbedürftig sind, je nach

Nutzungsart

  tags 45 bis 65 dB(A)

 nachts 35 bis 65 dB(A).

Bei zwei angegebenen Nachtwerten soll der niedrigere für Industrie-, Gewerbe- und

Freizeitlärm sowie für Geräusche von vergleichbaren öffentlichen Betrieben gelten

und der höhere für Verkehrsgeräusche.

Nach vorgenannter Norm ist die Einhaltung oder Unterschreitung der Orientierungs-

werte wünschenswert, um die mit der Eigenart des betreffenden Baugebietes oder

der betreffenden Baufläche verbundene Erwartung auf angemessenen Schutz vor

Lärmbelästigungen zu erfüllen.

Die vorgenannten Werte sind demnach keine Grenzwerte. Von ihnen kann bei Über-

wiegen anderer Belange als der des Schallschutzes abgewichen werden, wenn

durch geeignete Maßnahmen (z. B. bauliche Schallschutzmaßnahmen, Grundriss-

gestaltung) ein ausreichender Ausgleich geschaffen werden kann.
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3.2 Verkehrslärm (Lärmvorsorge)

Neben den Orientierungswerten der DIN 18005 /2.2.1/ gelten "für den Bau oder die

wesentliche Änderung von öffentlichen Straßen sowie von Schienenwegen der

Eisenbahnen" folgende Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV /2.2.6/, die höher

liegen als die Orientierungswerte der DIN 18005 /2.2.1/:

- In reinen und allgemeinen Wohngebieten und Kleinsiedlungsgebieten

tags 59 dB(A)
nachts 49 dB(A)

- In Kerngebieten, Dorfgebieten und Mischgebieten

tags 64 dB(A)

nachts 54 dB(A).

Vorliegend ist die 16. BImSchV /2.2.6/ nicht unmittelbar anwendbar, die in ihr

benannten Regelungen und Werte können aber im Rahmen der Planung erforder-

lichenfalls als Abwägungshilfe eine Rolle spielen.

3.3 Lärmsanierungsgrenzwerte

Unverändert fortbestehende Straßen bzw. Schienenverkehrswege unterliegen nicht

der Verkehrslärmschutzverordnung. Für die Lärmsanierung an Bundesfernstraßen,

an Staatsstraßen und an Bahnstrecken bestehen Programme des Bundes und des

Freistaates Bayern.

Die Regelungen zum Verfahrensablauf für Straßen ergeben sich aus den Richtlinien

für den Verkehrslärmschutz an Bundesfernstraßen in der Baulast des Bundes -

VLärmSchR-97, in Verbindung mit den Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen -

Ausgabe 2019 (RLS-19) /2.2.3/.



Seite 9 von 28
21.12327-b01 vom 13.07.2021

IBAS  Ingenieurgesellschaft für Bauphysik, Akustik und Schwingungstechnik mbH  95444 Bayreuth

Gemäß diesen Richtlinien wurden folgende Immissionsgrenzwerte für die Lärm-

sanierung festgelegt.

- an Krankenhäusern, Schulen, Kurheimen und Altenheimen, in

reinen und allgemeinen Wohngebieten sowie Kleinsiedlungs-

gebieten

Tag: 70 dB(A)

Nacht: 60 dB(A)

- in Kerngebieten, Dorfgebieten und Mischgebieten

Tag: 72 dB(A)

Nacht: 62 dB(A).

Vorgenannte Werte werden auch verwendet, wenn die Grenzen zur Gesund-
heits- bzw. Eigentumsgefährdung überprüft werden (vgl. BVerGE 87, 332 (382);
BGH vom 25.03.1993 NVwZ 1993, 1700: "... nach der Rechtsprechung ist die
enteignungsrechtliche Zumutbarkeitsschwelle für Verkehrslärmimmissionen in
Wohngebieten im Allgemeinen bei Werten von 70 bis 75 dB(A) tagsüber und
von 60 bis 65 dB(A) nachts anzusetzen ...").

Ergänzend wird angeführt, dass seit dem 01.08.2020 folgende niedrigere

Auslösewerte für die Lärmsanierung gelten:

- an Krankenhäusern, Schulen, Kurheimen und Altenheimen, in

reinen und allgemeinen Wohngebieten sowie Kleinsiedlungs-

gebieten

Tag: 64 dB(A)

Nacht: 54 dB(A)

- in Kerngebieten, Dorfgebieten und Mischgebieten

Tag: 66 dB(A)

Nacht: 56 dB(A).

Die Auslösewerte für die Lärmsanierung sind im Rahmen der Bauleitplanung eben-

falls nicht unmittelbar anwendbar, diese Werte können aber im Rahmen der Planung

erforderlichenfalls als Abwägungshilfe eine Rolle spielen.
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3.4 Außenwohnbereich

Unter Ziffer XVII. 49 ist in den Richtlinien für den Verkehrslärmschutz an

Bundesfernstraßen zum Begriff "Außenwohnbereich" folgendes ausgeführt.

"…
(1) Das Wohnen umfasst auch die angemessene Nutzung des Außen-

wohnbereiches. Zum Außenwohnbereich zählen

- baulich mit dem Wohngebäude verbundene Anlagen, wie z. B.
Balkone, Loggien, Terrassen, sog. bebauter Außenwohnbereich,

- sonstige zum Wohnen im Freien geeignete und bestimmte Flächen
des Grundstücks, sog. unbebauter Außenwohnbereich. Hierzu
zählen z.B. auch Gartenlauben, Grillplätze.

(2) Ob Flächen tatsächlich zum "Wohnen im Freien" geeignet und bestimmt
sind, ist jeweils im Einzelfall festzustellen.

…"

Eine Schutzbedürftigkeit von Außenwohnbereichen ist gemeinhin nur zur Tagzeit

gegeben. In der Regel ist für eine angemessene Nutzung des Außenwohnbereiches

die Einhaltung des Orientierungswerts der DIN 18005 /2.2.1/ in einem allgemeinen

Wohngebiet von 55 dB(A) anzustreben.

Unter Abstrichen beim Schallschutzniveau können bei Außenwohnbereichen auch

höhere Immissionspegel toleriert werden. Kriterium für eine akzeptable Aufenthalts-

qualität ist z. B. die Gewährleistung einer ungestörten Kommunikation über kurze

Distanzen (übliches Gespräch zwischen zwei Personen) mit normaler Sprech-

lautstärke. Den Schwellenwert, bis zu der ungestörten Kommunikation unter diesen

Voraussetzungen gegeben ist, sieht die Rechtsprechung1 bei einem äquivalenten

Dauerschallpegel von 62 dB(A).

Schallschutzmaßnahmen für Außenbereiche mit Beurteilungspegeln Lr > 62 dB(A)

werden i. A. dann erforderlich, wenn einer Wohnung zugeordnete Außenbereiche

ausschließlich zur lärmzugewandten Seite liegen. Weist eine Wohnung auf einer

lärmabgewandten Seite einen nutzbaren Außenbereich auf, dann müssen vor-

gesehene Außenbereiche auf der lärmzugewandten Seite nicht durch bauliche

Maßnahmen geschützt werden.2

1  z. B. Bundesverwaltungsgericht, BVerwG 4 A 1075.04, Urteil vom 16.03.2006, hier zu einer
Planfeststellung für eine Flughafenerweiterung;

2  Bundesverwaltungsgericht, 4 CN 2.06, Urteil vom 22.03.2007;
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3.5 Immissionsrichtwerte für Gewerbelärm

Für Geräuschimmissionen von gewerblichen Anlagen (Gewerbelärm) sind die Orien-

tierungswerte der DIN 18005 /2.2.1/ praktisch verbindlich. Sobald die Planungen des

Wohngebietes realisiert werden, findet das Bundes-Immissionsschutzgesetz

(BImSchG), und in seiner Folge die aktuell gültige TA Lärm /2.2.7/ Anwendung. Darin

sind Immissionsrichtwerte genannt, die sich zahlenmäßig mit den Orien-

tierungswerten (für Gewerbelärm) der DIN 18005 /2.2.1/ decken. Diese Immissions-

richtwerte werden im Verwaltungsvollzug als Grenzwerte angesetzt.

Ausgehend von der Einstufung der Gebiete, in der sich die maßgebenden

Immissionsorte befinden, sind folgende Immissionsrichtwerte für den Beur-

teilungspegel an Immissionsorten außerhalb von Gebäuden heranzuziehen:

a) in Industriegebieten (GI) 70 dB(A)

b) in Gewerbegebieten (GE)

tags 65 dB(A)

nachts 50 dB(A)

c) in urbanen Gebieten (MU)

tags 63 dB(A)

nachts 45 dB(A)

d) in Kerngebieten (MK), Dorfgebieten (MD) und Mischgebieten (MI)

tags 60 dB(A)

nachts 45 dB(A)

e) in allgemeinen Wohngebieten (WA) und Kleinsiedlungsgebieten (WS)

tags 55 dB(A)

nachts 40 dB(A)
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f) in reinen Wohngebieten (WR)

tags 50 dB(A)

nachts 35 dB(A)

g) in Kurgebieten, für Krankenhäuser und Pflegeanstalten

tags 45 dB(A)

nachts 35 dB(A).

Die o. g. Immissionsrichtwerte beziehen sich auf folgende Zeiten:

tags 06:00 – 22:00 Uhr

nachts 22:00 – 06:00 Uhr.

Die Immissionsrichtwerte gelten während des Tages für eine Beurteilungszeit von

16 Stunden. Maßgebend für die Beurteilung der Nacht ist die volle Stunde

(z. B. 1.00 bis 2.00 Uhr) mit dem höchsten Beurteilungspegel, zu dem die zu beur-

teilende Anlage relevant beiträgt.

Für reine und allgemeine Wohngebiete sowie Kurgebiete und Krankenhäuser ist

ferner für folgende Zeiten, bei der Ermittlung des Beurteilungspegels, die erhöhte

Störwirkung von Geräuschen durch einen Zuschlag von 6 dB zu berücksichtigen:

an Werktagen: 06:00 – 07:00 Uhr und
20:00 – 22:00 Uhr;

an Sonn- und Feiertagen:  06:00 – 09:00 Uhr,
13:00 – 15:00 Uhr und
20:00 – 22:00 Uhr.

Gemäß TA Lärm /2.2.7/ wird als maßgeblicher Immissionsort derjenige Ort im Ein-

wirkungsbereich der Anlage bezeichnet, an dem eine Überschreitung der Immis-

sionsrichtwerte am ehesten zu erwarten ist. Es ist derjenige Ort, für den die

Geräuschbeurteilung nach der TA Lärm /2.2.7/ vorgenommen wird.
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4. Schallemissionen Straßenverkehrslärm

Südlich des Planungsgebietes befindet sich die Rothenburger Straße. Hierbei

handelt es sich um eine innerörtliche Straße.

Für die Ermittlung der Verkehrslärmemissionen wurden von der Stadt Höchstadt über

einen Zeitraum von 7 Tage Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt, wobei auch

die jeweiligen Verkehrsmengen erfasst wurden /2.1.5/. Die Ergebnisse der Zählung

wurden über den Erfassungszeitraum auch stundenweise ausgewertet, so dass auch

eine Zuordnung für die Tag- und Nachtzeit möglich ist.

Entsprechend den zur für Verfügung gestellten Angaben wurden eine

durchschnittliche tägliche Verkehrsmenge von 6379 Kfz/24h ermittelt. Die detaillierte

Auswertung zeigt, dass 93,5 % des Verkehrs in der Tagzeit von 6.00 Uhr bis 22.00 Uhr

stattfindet. In der Nachtzeit von 22.00 Uhr bis 6.00 Uhr fahren 6,5 % der erfassten

Fahrzeuge.

Eine Aufteilung der Verkehrsmengen in Pkw-Verkehr und SV-Verkehr war mit der

durchgeführten Verkehrserfassung nicht möglich.

Bei der schalltechnischen Untersuchung ist die künftige Verkehrsentwicklung zu

berücksichtigen. Eine detaillierte Verkehrsprognose, aus der die künftig zu

erwartende Verkehrsbelastung entnommen werden kann, liegt nicht vor.

Um mögliche Verkehrsmengensteigerungen zu berücksichtigen, wird von einer

jährlichen Zunahme der Verkehrsstärke von 1 % ausgegangen. Es wird die

Verkehrsstärke für das Jahr 2035 prognostiziert. Eine Hochrechnung nach der

RAS-Q 96, die lediglich eine Prognose bis zum Jahr 2015 enthält, würde für das Jahr

2035 eine geringere Zunahme als bei einer jährlichen Steigerung um 1 % ergeben.

Somit liegt die gewählte Vorgehensweise (Steigerung von 1 % pro Jahr) auf der

schalltechnisch sicheren Seite.

Für die Berechnungen der Schallemissionen nach den RLS-19 /2.2.3/ wurde die

Aufteilung der Lkw-Anteile p1 und p2 anteilsmäßig nach RLS-19, Tabelle 1, Zeile 4,

für eine Gemeindestraße vorgenommen.
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In der nachfolgenden Tabelle sind die zur Ermittlung der Emissionspegel angesetzt

Ausgangsdaten angeführt.

Tabelle 1: Ausgangsdaten und Schallemissionspegel der Rothenburger Star,

Prognose 2035

Kenngröße Rothenburger Straße

tags nachts

maßgebliche stündliche
Verkehrsstärke M [Kfz/h] 428,5 59,6

Lkw-Anteil p1 [%] 3 3

Lkw-Anteil p2 [%] 4 4

zul. Geschwindigkeit v [km/h] 50 50

Straßenbelag nicht geriffelter Gußasphalt

Emissionspegel Lw't 80,9 72,3

5. Schallemissionen Gewerbelärm

5.1 Sondergebiete im B-Plan "SB - Warenhaus Rothenburger Straße"

In den Festsetzungen des Bebauungsplanes "SB - Warenhaus Rothenburger Straße"

/2.1.2/ wurden für die Sondergebietsflächen flächenbezogene Schallleistungspegel

festgesetzt. Es wurden zwei Flächen definiert, für die folgende flächenbezogene

Schallleistungspegel in den Festsetzungen ausgewiesen wurden:

Tabelle 2: flächenbezogene Schallleistungspegel gemäß Bebauungsplan

Fläche flächenbezogener Schallleistungspegel

tags nachts

F1 60 dB(A)/m² 58 dB(A)/m²

F2 60 dB(A)/m² 44 dB(A)/m²
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Genaue Vorgaben zur Schallausbreitungsberechnung dieser flächenbezogenen

Schallleistungspegel liegen nicht vor. Für die weiteren Betrachtungen wurden

Flächenquellen mit einer Höhe von h = 2 m definiert, für die die vorher angeführten

flächenbezogenen Schallleistungspegel angesetzt wurden.

5.2 Bushaltestelle und Parkplatz zwischen Schule und Wohnbebauung

Westlich des Planungsgebiets befinden sich Bushaltestellen und Parkplätze für die

Anton-Wölker-Volksschule. Entsprechend den vorliegenden Angaben halten an den

Bushaltestellen während der Tagzeit bis zu 60 Busse pro Tag. Hierbei handelt es

sich um Schulbusse und Linienbusse. Für den Pkw-Parkplatz kann entsprechend

den vorliegenden Angaben davon ausgegangen werden, dass im Zeitraum von

7.00 Uhr bis 18.00 Uhr ca. 200 Pkw den Parkplatz anfahren.

Die Berechnungen bezüglich der Parkplatzlärmemissionen erfolgten nach der vom

Bayerischen Landesamt für Umweltschutz erstellten Parkplatzlärmstudie /2.2.10/. Es

wurde das "zusammengefasste" Verfahren angewandt. Bei diesem Verfahren

werden die Schallemissionen des eigentlichen Parkvorganges und die Emissionen

des Zufahrverkehrs gemeinsam ermittelt. Für die Parkplatzflächen ist nach dem "zu-

sammengefassten" Verfahren folgender Schallleistungspegel anzusetzen:

LW  LW0 + KPA + KI + KD + KStrO + 10 lg (B * N)

Hierbei bedeutet:

LW  Schallleistungspegel;

LW0  = Ausgangsschallleistungspegel für eine Bewegung pro Stunde (63 dB(A));

KPA = Zuschlag für die Parkplatzart;

KI = Zuschlag für die Impulshaltigkeit;

KD = Pegelerhöhung infolge des Durchfahr- und Parksuchverkehr;

KStrO = Zuschlag für den Fahrbahnbelag;

N = Bewegungshäufigkeit (Bewegungen je Bezugsgröße und Stunde);

B = Bezugsgröße.
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In der nachfolgenden Tabelle sind die angesetzten Ausgangsdaten und die sich für

die Parkplatzteilflächen ergebenden Schallleistungspegel angeführt.

Tabelle 3: Emissionen Pkw-Parkplatz

Parameter Bushaltestelle 1 Pkw-Parkplatz

Anzahl der Parkbewegungen tags

Anzahl der Parkbewegungen nachts

2 * 60

0

2 * 200

0

angesetzt Stellplatzanzahl 6 20

Bewegungshäufigkeit N je Stellplatz und Stunde
tags
nachts

1,25
--

1,25
--

Zuschlag für die Parkplatzart
KPA [dB(A)] 10 3

Zuschlag für die Impulshaltigkeit
KI [dB(A)] 4 4

Pegelerhöhung infolge Durchfahr-
und Parksuchverkehr KD [dB(A)] 0 2,6

Zuschlag für den Fahrbahnbelag (Asphalt)
KStrO [dB(A)] 0 0

Schallleistungspegel LW [dB(A)]
tags
nachts

85,8
--

86,6
--

Diese Schallleistungspegel werden als Flächenschallquellen mit einer Höhe von

h = 0,50 m bzw. h = 1,0 m angesetzt.
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6. Schallimmissionen

6.1 Berechnungsverfahren

Die vorgenommenen Berechnungen wurden mit Hilfe einer EDV-Anlage durchge-

führt. Es wurden alle für die Berechnungen relevanten Gegebenheiten (Schall-

quellen, Gebäude, usw.) in den Rechner eingegeben. Diese Daten stellen ein Modell

der zu betrachtenden Wirklichkeit dar.

Die Berechnungen der Beurteilungspegel für den Verkehrslärm erfolgte nach den

RLS-19 /2.2.3/.

Für den Gewerbelärm diente als Berechnungsgrundlage die DIN ISO 9613-2

"Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien". In dieser Norm wird ein auf

alle Schallquellen anwendbares Verfahren für die Berechnung der Schallausbreitung

angegeben. Der Wert für die meteorologische Korrektur wurde mit Cmet = 0 dB

angesetzt. Die so berechnet Pegel sind "Mitwind-Mittelungspegel" LAT (DW).

Die im Rechner gespeicherten Daten sind in den Lageplänen im Anhang dargestellt.

Es wurde das anerkannte und qualitätsgesicherte Programm CadnaA3 verwendet.

6.2 Ergebnisse und Beurteilung

6.2.1 Straßenverkehrslärm

Die Ergebnisse sind den Lageplänen der Anlagen 2.1 und 2.2, jeweils für das

maßgebliche Geschoss, getrennt für die Tag- und Nachtzeit, zu entnehmen.

Auf der Planungsfläche berechnen sich folgende maximalen Immissionspegel für das

maßgebliche Geschoss der jeweiligen Teilbereiche.

3  Programmversion 2021 MR1 (32 Bit); qualitätsgesichert nach DIN 45687:2006-05 (D); Akustik –
Software - Erzeugnisse zur Berechnung der Geräuschimmissionen im Freien – Qualitäts-
anforderungen und Prüfbestimmungen
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Tabelle 4: Verkehrslärm, maßgebliches Geschoss

Fassade Beurteilungspegel

tags nachts

Südfassade zur Rothenburger Straße bis 62 dB(A) bis 54 dB(A)

Westfassade zum Parkplatz bis 57 dB(A) bis 49 dB(A)

Nord- und Ostfassade zum "Innenhof" bis 49 dB(A) bis 41 dB(A)

Bei der Beurteilung der Lärmsituation sind folgende Orientierungs- bzw. Grenzwerte

heranzuziehen.

Tabelle 5: Beurteilung Verkehrslärm

Bereich Ein-
stufung

Orientierungs-
werte der
DIN 18005

Immissions-
grenzwerte der
16. BImSchV

für WA

Immissions-
grenzwerte der
16. BImSchV

für MI

Grenzwerte zur
Gesundheits-
gefährdung

tags / nachts
[dB(A)]

tags / nachts
[dB(A)]

tags / nachts
[dB(A)]

tags / nachts
[dB(A)]

geplantes
Wohngebiet WA 55 / 45 59 / 49 64 / 54 70...75 / 60...65

Tagzeit:

Beim Vergleich der prognostizierten Beurteilungspegel mit den Orientierungswerten

der DIN 18005 /2.2.1/ für ein allgemeines Wohngebiet erkennt man, dass zur Tagzeit

der Orientierungswert von 55 dB(A) an der Südfassade deutlich überschritten wird.

Der Immissionsgrenzwert für ein MI-Gebiet wird an diesen Fassaden noch

eingehalten.

An den übrigen Fassaden wird der Orientierungswert von 55 dB(A) im Wesentlichen

eingehalten. Lediglich in einem kleinen Teilbereich der Westfassade berechnen sich

Beurteilungspegel von 57 dB(A). Hier wird der Immissionsgrenzwert der

16. BImSchV für ein allgemeines Wohngebiet noch eingehalten.
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Nachtzeit:

Beim Vergleich der prognostizierten Beurteilungspegel mit den Orientierungswerten

der DIN 18005 /2.2.1/ für ein allgemeines Wohngebiet erkennt man, dass zur

Nachtzeit der Orientierungswert von 45 dB(A) an der Süd- und Westfassade deutlich

überschritten wird. Der Immissionsgrenzwert für ein MI-Gebiet wird an diesen

Fassaden gerade noch eingehalten bzw. erreicht. An der Westfassade wird der

Immissionsgrenzwert für ein allgemeines Wohngebiet noch eingehalten.

An den übrigen Fassaden wird der Orientierungswert von 45 dB(A) eingehalten.

Beurteilung:

Insbesondere an der Südfassade des geplanten Gebäudes werden die

Orientierungswerte der DIN 18005 /2.2.1/ deutlich überschritten.

Gemäß den Vorgaben der 16. BImSchV /2.2.6/ bzw. entsprechend den VLärmSchR 97

/2.2.4/, Punkt 11, hat "der aktive Lärmschutz Vorrang vor dem passiven Lärmschutz".

Aktive Schallschutzmaßnahmen (wie z. B. Schirmwände entlang der Straße) sind im

Hinblick auf die geplante Höhe des Gebäudes nicht für die Obergeschosse wirksam

und könnten mit der erforderlichen Höhe nicht realisiert werden.

Im Rahmen der Abwägung ist zu prüfen, ob die Überschreitung der

Orientierungswerte toleriert werden kann. Im Beiblatt 1 zur DIN 18005 /2.2.1/ wird

hierzu angeführt, dass

".. bei vorbelasteten Bereichen, insbesondere bei bestehenden
Verkehrswegen, die Orientierungswerte oft nicht eingehalten werden
können. Wo im Rahmen der Abwägung mit plausibler Begründung
von den Orientierungswerten abgewichen werden soll, weil andere
Belange überwiegen, sollte möglichst ein Ausglich durch andere
geeignete Maßnahmen (z. B. geeignete Gebäudeanordnung und
Grundrissgestaltung, bauliche Schallschutzmaßnahmen -
insbesondere für Schlafräume) vorgesehen und planungsrechtlich
abgesichert werden."
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Die Einwirkung von Verkehrsgeräuschen kann grundsätzlich mittels passiver

Maßnahmen bewältigt werden. Insbesondere bis zu den Grenzwerten der

16. BImSchV /2.2.6/ für ein Mischgebiet sind passive Schallschutzmaßnahmen gut

beherrschbar. Zu Sicherstellung gesunder Wohnverhältnisse empfehlen wir daher,

passive Schallschutzmaßnahmen für schutzbedürftigen Räume an der Südfassade

vorzusehen und durch entsprechende Festsetzungen planungsrechtlich abzusichern.

Die Außenwohnbereiche sind an der Süd- und Westfassade des Gebäudes geplant.

An der Westfassade wird der Orientierungswert von 55 dB(A) im Wesentlichen

eingehalten. An der Südfassade betragen die Überschreitungen bis zu 7 dB(A).

Damit wird der Schwellenwert (vgl. Kapitel 3.4) von 62 dB(A) noch nicht über-

schritten. Obwohl es entsprechend der Rechtsprechung noch nicht erforderlich ist,

empfehlen wir für eine bestimmungsgemäße Nutzung der Balkone eine

schallabschirmende Verglasung vorzusehen. Zudem sollten die Untersichten der

Balkone schallabsorbierend verkleidet werden.

Im Rahmen der Abwägung kann möglicherweise berücksichtigt werden, dass bereits

ein rechtskräftiger Bebauungsplan mit der Ausweisung eines Mischgebietes existiert.

Demnach könnte in Teilbereich des Geländes bereits eine Wohnbebauung errichtet

werden.
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6.2.2 Gewerbelärm

Mit den vorher angeführten Ausgangsdaten berechnen sich an den Immissionsorten

die nachfolgend angeführten Immissionspegel. Die Berechnungsergebnisse sind als

Gebäudelärmkarte in Anlage 1.1 und 1.2 dargestellt.

Tabelle 6: Beurteilung Gewerbelärm

maßgeblicher
Immissionsort

Einstufung Immissionsrichtwerte
der TA Lärm

[dB(A)]

max.
Beurteilungspegel

[dB(A)]

tags/nachts tags/nachts

Südfassade zur
Rothenburger Straße

WA 55 / 40 51 / 44

alle übrigen Fassaden WA 55 / 40 52 / 35

Beim Vergleich der Beurteilungspegel mit den zulässigen Immissionsrichtwerten

erkennt man, dass die schalltechnischen Anforderungen zur Tagzeit am geplanten

Gebäude eingehalten werden.

Zur Nachtzeit ergeben sich an der Südfassade des Gebäudes Überschreitungen des

Immissionsrichtwerte von bis zu 4 dB(A).

Beurteilung:

Im Gegensatz zum Verkehrslärm kann beim Gewerbelärm eine Überschreitung der

Orientierungswerte nicht im Rahmen der Abwägung toleriert werden, da beim

Gewerbelärm das Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG), und in seiner Folge

die aktuell gültige TA Lärm /2.2.7/ Anwendung findet. Im vorliegenden Fall wird an

der Südfassade der Immissionsrichtwert von 40 dB(A) zur Nachtzeit um bis zu

4 dB(A) überschritten.
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Der Immissionsrichtwert zur Nachtzeit ist vor den Fenstern von Schlafräumen (dazu

gehören auch Kinderzimmer) einzuhalten, da diese Räume ein erhöhtes Ruhe-

bedürfnis zur Nacht erfordern. Vor Räumen, die im Hinblick auf die Nutzung nur zur

Tagzeit schutzbedürftig sind und kein erhöhtes Ruhebedürfnis zur Nachtzeit

erfordern, wie beispielsweise Wohnzimmer, ist die Einhaltung des Nachtwerte nicht

erforderlich. Hier ist es ausreichend, wenn tags und nachts der Immissionsrichtwert

zu Tagzeit eingehalten wird.

Dies bedeutet, dass an der Südfassade keine Immissionsorte von Schlafräumen

errichtet werden dürfen. Dies bedeutet, dass bei Schlafräumen, die aus

architektonischen Gründen an der Südfassade erreicht werden müssen, nur Fenster

ausgeführt dürfen werden, die lediglich zum Reinigen geöffnet werden dürfen. Für

eine ausreichende Belüftung der Schlafräume sind schallgedämmte

Lüftungseinrichtungen vorzusehen.

Alternativ sind vor den Fenstern der Schlafräume verglast Schutzvorbauten (z. B.

Balkone mit abschirmender Verglasung) derart auszuführen, dass dauerhaft

sichergestellt ist, dass 0,5 m vor den öffenbaren Fenstern von Schlafräumen der

Immissionsrichtwert von 40 dB(A) nicht überschritten wird.

Diese Anforderungen an die Schlafräume der Südfassade sind planungsrechtlich

abzusichern.
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7. Passive Schallschutzmaßnahmen

7.1 Passiver Schallschutz an Fenstern und Fassaden

7.1.1 Allgemeines

Um gesund Wohnverhältnisse zu gewährleisten, sind passive Schallschutz-

maßnahmen erforderlich. Für den Schallschutznachweis gegen Außenlärm sind die

erforderlichen Maßnahmen nach DIN 4109 – Schallschutz im Hochbau – zu berech-

nen. In Bayern ist derzeit im Rahmen der Technischen Baubestimmungen (BayTB) –

Stand April 2021 – die DIN 4109 "Schallschutz im Hochbau", Ausgabe Juli 2018, Teil

1 "Mindestanforderungen" /2.2.8/ eingeführt.

Die Maßnahmen zum Schallschutz gegen Außenlärm an der Süd- und an der

Westfassade der geplanten Wohnbebauung sind für die schutzbedürftigen Räume

vorzusehen und in den textlichen Festsetzungen vorzuschreiben.

7.1.2 Anforderungen

Die Bemessung der erforderlichen Schalldämmung der Außenbauteile der geplanten

Wohngebäude richtet sich nach dem maßgeblichen Außenlärmpegel, der ent-

sprechend der DIN 4109-2:2018-01 /2.2.9/ aus der Summe der Verkehrslärm-

immissionen und der zulässigen Gewerbelärmimmissionen zu bestimmen ist. Die

Gewerbelärmimmissionen werden mit den Immissionsrichtwerten der TA Lärm /2.2.7/

für ein allgemeines Wohngebiet (tags 55 dB(A) und nachts 40 dB(A)) angesetzt. Zu

diesen in Summe einwirkenden Immissionen ist bei der Ermittlung des maßgeblichen

Außenlärmpegels ein Zuschlag von 3 dB(A) zu addieren.

Da an der Südfassade der Immissionsrichtwert der TA Lärm /2.2.7/ zur Nachtzeit um

bis zu 3 dB(A) überschritten wird, ist an dieser Fassade nachts der tatsächlich

einwirkende Gewerbelärm zu berücksichtigen.
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Bei dem Nachweisverfahren der DIN 4109-1:2018-01 /2.2.8/ wird zunächst der

Tagwert für die Ermittlung des maßgeblichen Außenlärmpegels herangezogen.

Sofern die Differenz der Gesamtimmissionen zwischen dem Tagwert und dem Nacht-

wert weniger als 10 dB(A) beträgt, ergibt sich der maßgebliche Außenlärmpegel für

die Schlafräume aus dem Summen-Beurteilungspegel zur Nachtzeit, unter Berück-

sichtigung eines Zuschlags von 10 dB(A) + 3 dB(A).

Die ermittelten maßgeblichen Außenlärmpegel für das maßgebende Geschoss sind

in den folgenden Anlagen dargestellt:

Anlage 3.1: maßgeblicher Außenlärmpegel, nach DIN 4109-2:2018-01,

für alle schutzbedürftigen Räume mit einer Schutzbedürft-

igkeit zur Tagzeit (wie z. B. Wohnzimmer, Büros, usw.);

Anlage 3.2: maßgeblicher Außenlärmpegel, nach DIN 4109-2:2018-01,

für alle schutzbedürftigen Räume mit einer erhöhten

Schutzbedürftigkeit zur Nachtzeit (wie z. B. Schlafzimmer,

Kinderzimmer, usw.);

Der Nachweis ist für schutzbedürftige Räume zu erbringen. Flure, Badezimmer,

Toiletten, Abstellräume und reine Küchen (keine Wohnküchen) sind keine zum

dauernden Aufenthalt von Menschen bestimmte Räume, und genießen daher keinen

Anspruch auf passiven Schallschutz.

Die Anforderungen an die gesamten bewerteten Bau-Schalldämm-Maß R'w,ges der

Außenbauteile von schutzbedürftigen Räumen ergeben sich unter Berücksichtigung

des im voranstehenden Abschnitt beschriebenen bzw. in Anlage 3 im Anhang dar-

gestellten resultierenden maßgeblichen Außenlärmpegels (La) sowie der unterschied-

lichen Raumarten nach folgender Gleichung:

R'w,ges = La - KRaumart
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Dabei ist:

KRaumart = 30 dB für Aufenthaltsräume in Wohnungen.

Es gilt zudem die Mindestanforderung: R'w,ges  30 dB.

Die Einhaltung dieser resultierenden gesamten Schalldämm-Maße ist bei der

Bebauung entsprechend den Vorgaben der DIN 4109-1:2018-01 /2.2.8/ nach-

zuweisen.

Normative Vorgaben, ab welchem Außenlärmpegel schallgedämmte, fenster-

unabhängige Lüftungseinrichtungen vorzusehen sind, gibt es nicht. Im Beiblatt 1 zur

DIN 18005 /2.2.2/ wird in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, dass bei

Beurteilungspegeln über 45 dB(A) ein ungestörter Schlaf selbst bei nur teilweise

geöffnetem Fenster häufig nicht mehr möglich ist.

Aus diesem Grund sollten bei allen Schlafräumen, die über Fenster belüftet werden,

an denen der Verkehrslärm mehr als 45 dB(A) beträgt, schallgedämmte

Lüftungseinrichtungen vorgesehen werden, mit denen ein ausreichender Luftwechsel

gewährleistet werden kann. Die entsprechenden Fassaden sind im Lageplan der

Anlage 2.2 dargestellt und orange bzw. rot markiert.

8. Vorschlag für eine textliche Festsetzung

In den textlichen Festsetzungen kann beispielsweise folgende Formulierung auf-

genommen werden:

A) Passiver Schallschutz Verkehrslärm:

"…
Nach DIN 4109-1:2018-01 "Schallschutz im Hochbau", Ausgabe
Januar 2018, sind alle Gebäude bei der Neuerrichtung so
auszuführen, dass nach außen abschließende Bauteile von
schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen ein gesamtes bewertetes Bau-
Schalldämm-Maße von mindestens R'w,ges = 30 dB aufweisen.



Seite 26 von 28
21.12327-b01 vom 13.07.2021

IBAS  Ingenieurgesellschaft für Bauphysik, Akustik und Schwingungstechnik mbH  95444 Bayreuth

An der Süd- und Westfassade sind für die Bereiche, an denen die
Orientierungswerte der DIN 18005 überschritten werden,
Schallschutzmaßnahmen nach DIN 4109 zu treffen:

Die Anforderungen an die gesamten bewerteten Bau-Schalldämm-
Maße R'w,ges ergibt sich gem. DIN 4109-1:2018-01 zu:

Anforderung gem.
DIN 4109-1:2018-01

Für Aufenthaltsräume in
Wohnungen

gesamtes bewertetes Bau-Schalldämm-
Maß R'w,ges in dB La - 30

Der maßgebliche Außenlärmpegel La kann dem IBAS-Bericht Nr.
21.12327-b01, vom 13.07.2021, Anlage 3, entnommen werden.

Die erforderlichen gesamten bewerteten Bau-Schalldämm-Maße
R w,ges sind in Abhängigkeit vom Verhältnis der vom Raum aus
gesehenen gesamten Außenfläche eines Raumes Ss zur Grundfläche
des Raumes SG mit dem Korrekturwert KAL zu korrigieren.

Bei Schlafräumen der Süd- und Westfassade, die nur über Fenster
belüftet werden können, an denen die Verkehrslärmimmissionen
nachts mehr als 45 dB(A) betragen, sind schallgedämmte fenster-
unabhängige Lüftungseinrichtungen vorzusehen, deren Schall-
dämmung ebenfalls nach DIN 4109-1:2018-01 zu bemessen ist. Diese
Bereiche sind im IBAS-Bericht Nr. 21.12327-b01, vom 13.07.2021, in
der Anlage 2.2 rot bzw. orange markiert.

Ein Nachweis gem. DIN 4109-1:2018-01 für das Gebäude im Zuge
des Bauantrags zu erbringen. Entsprechende Textausgaben der
DIN 4109:2018-01 - Teil 1 und 2 liegen gemeinsam mit dem Be-
bauungsplan zur Einsicht bereit.

Hinweise:

- Bei der Neuerrichtung und Änderung von Bauvorhaben und
Nutzungen ist mit der Bauaufsichtsbehörde die Erstellung und
ggf. Vorlage eines Nachweises zum passiven Lärmschutz ab-
zustimmen.

…"
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A) Schallimmissionsschutz Gewerbelärm

"…
An der Südfassade müssen Schlafräume (dazu gehören auch Kinder-
und Gästezimmer) entweder mit Fenstern aufgeführt werden, bei
denen sichergestellt wird, dass diese nur zum Reinigen geöffnet
werden dürfen. Für eine ausreichende Belüftung dieser Schlafräume
sind schallgedämmte Lüftungseinrichtungen vorzusehen.

Alternativ sind vor den Fenstern der Schlafräume an der Südfassade
verglaste Schutzvorbauten (z. B. Balkone mit abschirmender
Verglasung) in derart auszuführen, dass dauerhaft sichergestellt wird,
dass 0,5 m vor den öffenbaren Fenstern von Schlafräumen der
Immissionsrichtwert von 40 dB(A) nachts nicht überschritten wird.

…"

9. Zusammenfassung

Der in der Stadt Höchstadt bestehende rechtskräftige Bebauungsplan "Wachenrother

Weg 1998", mit dem ein Mischgebiet ausgewiesen wurde, soll geändert werden. Im

Rahmen der Bebauungsplanänderung ist die Ausweisung eines allgemeinen

Wohngebiets geplant.

Südlich des Planungsgebietes befindet sich ein Sondergebiet, das im Rahmen des

Bebauungsplanes "SB - Warenhaus Rothenburger Straße" ausgewiesen wurden. Auf

diesem Sondergebiet befinden sich Einkaufsmärkte, von denen Gewerbelärm auf

das Planungsgebiet einwirkt. Zudem sind westlich des Planungsgebiets

Bushaltestellen und Parkplätze für die Anton-Wölker-Volksschule vorhanden. Von

diesen Parkplatzflächen wirkt ebenfalls Gewerbelärm auf das geplante Wohngebiet

ein.

Die hinsichtlich des Gewerbelärms durchgeführten schalltechnischen Unter-

suchungen zeigen, dass an der Südfassade der geplanten Wohnbebauung der

Immissionsrichtwert zur Nachtzeit um bis zu 4 dB(A) überschritten wird. Aus diesem

Grund dürfen die Schlafräume an der Südfassade entweder nur mit Fenstern, die

lediglich zu Reinigungszwecken geöffnet werden dürfen, ausgestattet werden.

Alternativ sind vor den Fenstern der Schlafräume Schallschutzvorbauten (z. B.

verglaste Balkone oder vergleichbare Bauwerke) auszuführen, mit denen sicher-

gestellt werden kann, dass 0,5 m vor den Fenstern der Schlafräume der Immissions-

richtwert von 40 dB(A) dauerhaft eingehalten werden kann.
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Südlich der geplanten Wohnbebauung befindet sich zudem die innerörtliche stark

befahrene Rothenburger Straße. Die für diese Straße durchgeführten Verkehrs-

lärmuntersuchungen zeigen, dass an der Wohnbebauung die Orientierungswerte der

DIN 18005 sowohl tags als auch nachts deutlich überschritten werden. Die Immis-

sionsgrenzwerte der 16. BImSchV für ein Mischgebiet werden gerade noch einge-

halten.

Im Hinblick auf die Höhe der geplanten Bebauung sind aktive Lärmschutz-

maßnahmen zum Schutz der Wohnbebauung nicht möglich. Sofern die Über-

schreitungen der Orientierungswerte im Rahmen der Abwägung toleriert werden,

können gesunde Wohnverhältnisse mittels passiver Maßnahmen bewältigt werden,

die planungsrechtlich festzusetzen sind. Insbesondere bis zu den Grenzwerten der

16. BImSchV für ein Mischgebiet sind passive Schallschutzmaßnahmen gut

beherrschbar.

Zum Schutz der Außenwohnbereiche (Balkone) empfehlen wir, an der Südfassade

im Bereich der Balkone eine schallabschirmende Verglasung vorzusehen. Zudem

sollten die Untersichten der Balkone schallabsorbierend verkleidet werden.

IBAS GmbH

Dipl.-Phys. G. Witt

Dieser Bericht darf nur in seiner Gesamtheit vervielfältigt, gezeigt oder veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung
von Auszügen bedarf der schriftlichen Genehmigung durch die IBAS Ingenieurgesellschaft mbH. Die Ergebnisse
beziehen sich nur auf die untersuchten Gegenstände.
















